
Stadt Schwedt/Oder 
Fachbereich 5: Bürgerdienste, 
Ordnung und Soziales 
Gewerbebehörde 
Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 5 
16303 Schwedt/Oder 

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis  
zur Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit (§ 33c Absatz 1 GewO) 

Angaben zum Antragsteller 

Bei Personengesellschaften (z. B. GbR, OHG) ist für jeden geschäftsführenden Gesellschafter ein eigener 
Vordruck auszufüllen. Bei juristischen Personen (z. B. GmbH, UG, AG) beziehen sich die Angaben zur 
natürlichen Person auf den gesetzlichen Vertreter. Die Angaben zu weiteren gesetzlichen Vertretern sind 
auf einem gesonderten Beiblatt zu machen.

Angaben zur juristischen Person (z. Bsp. GmbH, UG, AG) 

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform 

Registergericht Registernummer 

Anschrift der Hauptniederlassung (Mobil-)Telefonnummer: 

Fax: 

E-Mail: 

Internetadresse: 

Angaben zur natürlichen Person 

Name, Vorname(n) Geburtsname (bei Abweichung vom Namen) 

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit(en) 

 deutsch  andere: 

Wohnanschrift (Mobil-)Telefonnummer: 

Fax: 

E-Mail: 

Internetadresse: 

Nur für Ausländer, die einen Aufenthaltstitel benötigen 

Liegt ein Aufenthaltstitel vor?  nein  ja Ausstellungsdatum und erteilende Behörde: 

Enthält der Aufenthaltstitel eine 
die Erwerbstätigkeit betreffende 
Auflage und/oder Beschränkung? 

 nein  ja Angabe der Auflage und/oder Beschränkung: 
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Vorzulegende Unterlagen 

Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde 
ist beantragt 

 Ja  Nein, wird nachgereicht 

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage 
bei einer Behörde ist beantragt 

 Ja  Nein, wird nachgereicht 

Unterrichtungsnachweis der Industrie- und 
Handelskammer 

 ist beigefügt  Nein, wird nachgereicht 

Sozialkonzept einer öffentlich anerkannten Institution  ist beigefügt  Nein, wird nachgereicht 

Erklärung: 

Mit ist bekannt, dass ich die beabsichtigte gewerbliche Tätigkeit erst beginnen darf, wenn ich im Besitz der 
dazu erforderlichen Erlaubnis bin. Eine Zuwiderhandlung stellt eine Ordnungswidrigkeit nach § 144 Absatz 
1 Nr. 1 Buchstabe d GewO dar, die mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 Euro geahndet werden kann. 

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben. 

Ort, Datum Unterschrift 
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